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UVO  x Weizsäcker: Insgesamt hat sıch in Sachen Umweltbe- Vorgedacht und erstrıtten wurde vieles VO dem, W as
wußtsein arüber kann für miıch Sar keıin 7Zweiıtel beste- inzwiıischen aus der Umweltpolitik kaum mehr tortzuden-
hen 1n Jüngster eıt iıne Rückentwicklung ergeben. Vor ken iSt, auch 1mM W esten VO einer Ökologiebewegung 1m
W e1 Jahren konnte I1a  - wa 1ın der IDIDER noch mut1ıg auf VOT- und außerpolitischen Raum, dıe sıch nach und nach
die Strafise gehen und für mehr Umweltschutz eintreten TYST Gehör 1n der Politik erwerben mußferte. Hat diese
damals War Ja noch das eld der Kommunıisten, das ewegung ıhre hıistorische Aufgabe 1 wesentlichen
ausgegeben werden sollte. Jetzt 1St autf einmal das e1ZE- erfüullt und annn VO der Bühne abtreten?

Geld, und da 1St I1  = doch sehr viel vorsichtiger. Dıie
VO:  S Weizsäcker: Auf keinen Fall Sıe hat gEeLAN, W as S1ePrioritätsverschiebung ın Ostdeutschland, 1ın Polen, 1n

Rufsland, 1ın Ungarn USW., dıe Umweltschützer konnte. S1e 1St heute vielerorts politisch 1m Abseıts. Man
MU: VO Westen her auch VO den Umweltverbändentrüher einmal| die Hauptmotoren des polıtischen Wan- alles LunNn, S1€e Leben erhalten und ermuti1-dels M, diıe Umorientierung autf 1ne pragmatısche,

wohlstandsorientierte und automobilintensive Wırt- CI Gleichzeıitig MU: Tl  o} alles Lun, wohlstands- un:
wirtschaftsverträgliche Strategien des Umweltschutzesschaftspolitiık hın 1St beklagenswert, aber andererseıits

auch nıcht weıter verwunderlich. auch ın Osteuropa Za Durchbruch bringen. Im Kon-
flıkt mıt der Wırtschaft unterliegt die Umwelt heute dort.

„Berechtigte Ansprüche eiınem gerechten
Ausgleıch bringen“
Stellungnahme der Deutschen Bıschofskonferenz und des Rates der EK  g
ZUmgang mıt dem Enteignungsunrecht 1N der ehemalıgen DD  z
Am DR Oktober zuurde 2INne gemeINSaAME Erklärung der S1ie Orlentlerte sıch weıtgehend nıcht Gerechtigkeıits-
Deutschen Bıschofskonferenz und des Rates der EKTI) erwagungen, sondern ıdeologischen Vorgaben und
der schwierigen rage veröffentlicht, ULE MALt enteignetem erTolgte vielfach 1ın chaotischer Vertahrensweise und
Besıtz In der ehemalıgen DDR verfahren werden soll. Die Ausnutzung tıngierter oder absıiıchtlich herbeigeführter
beiden hırchlichen Leıtungsgremuen plädıieren ın ıhrem Enteignungsgründe. Zugleich 1aber haben Eınzelpersonen
Diskussionsbeitrag für möglichst gerechte Lösungen, dıe W1e€e auch Einriıchtungen und Urganısationen iın der ehe-
die Interessen der früheren Eıigentümer ebenso berück- malıgen DDR enteignetes, verlassenes oder treuhände-
sichtigen 702€ dıe der jetzıgen Besiıtzer 7a0 Nutzer und risch verwaltetes Eıgentum auf verschiedene Weıse
sıch Gememwohl orıentieren. Wır veröffentlichen dıie erworben oder Z BG Nutzung übertragen erhalten.
Stellungnahme ım Wortlaut. Dıie Zwischenüberschriften Im Ergebnis haben WIr heute mıt ungeordneten, Z
sınd “VO  x der Redaktıion. Teil völlıg unübersichtlichen Verhältnissen u  3 Dem

mıßachteten Recht und der Verbitterung der durch Eıgen-
„Eıner AUS der Volksmenge bat Jesus: Meıster, 5Sax meınem LUMSENTZU Geschädigten un ıhrer Rechtsnachfolger
Bruder, soll das Erbe mıt MIr teilen. Er erwıderte ıhm stehen das Recht und die ex1ıstentielle Verunsicherung der
Mensch, WCTI hat mich ZA0 Rıichter oder Schlichter be] jetzıgen Eıgentümer und Besıtzer gegenüber. Daraus
euch gemacht? DDann den Leuten: ebt acht, ergeben sıch Konftlıkte, deren Schlichtung be] ungunst1-
hütet euch VOT jeder Art VO Habgıer. Denn der 1nnn des CIM Verlauf lange dauern und womöglıch einem
Lebens esteht nıcht darın, da{ß eın Mensch aufgrund se1- Ergebnis tühren wırd, mıt dem dıe Beteiligten AUS sehr
1CSs oroßen Vermögens 1M Überfluß lebt“ (Lukas Z verständlichen Gründen unzufrieden sind. Das beschwert
— das Rechtempfinden, kann AA Belastung für den inne-

TeMN Friıeden werden.
„Zum Teıl völlig unuübersichtliche Das Enteignungsunrecht hat zudem 1ne hıstorische

Dımensıion: Manchen Ente1ignungen nach 1945 1STt dieVerhältnisse“ Enteignung jüdıschen E1gentums Z eıt der natıonalso-
ach 1945 1St zunächst 1n der SowjJetischen Besat- zialıstischen Herrschaft („Arısıerung”) VOTaAUSSCHANSCNH.
ZUNSSZONEC und dann ın der DD  z umfangreıichen Ent- Das Unrecht, das 1n der Sowjetischen Besatzungszone
eıgnungen gekommen. Die Praxıs der Enteignung und un der DDR veschehen Ist, yeht über den Entzug VO

Verdrängung AaUsSs dem E1ıgentum Wr bestimmt VO dem Grundeigentum weıt hinaus. Viele Menschen büflten iıhre
polıtıschen Ziel der Beseıitigung und Schwächung des Prı- Freiheit eın Lebenschancen wurden auf Jahre, oft für das
vateıgentums Grundbesıitz und Produktionsmuitteln. Nn Leben beeiträchtigt, nıcht wenı1ge verloren d ıhr
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Leben Rehabilıtierung und Entschädigung der noch Gütern, diıe 1mM persönlichen E1ıgentum stehen, 1m allge-
ebenden Opfer haben hohe Dringlichkeıit. Die Schädi- meınen tleifsıger, sorgfältiger und verantwortlicher umgC-
SUNSCIL, die dabe] gyeht, können treilich 1n keıner hen als mı1t Gemeıine1gentum. Wıe Jesus 1m Falle-der bei-
Weıse wıeder aufgehoben werden. Dıies 1St 1MmM Falle des den 1ın Erbstreitigkeiten lıegenden Brüder warnt:die He1-
Enteignungsunrechts anders: Die ENILZOgENEN Grund- lıge Schrift allerdings zahlreichen weıteren:Stellen VOTLT

stücke und me1lst auch dıe Gebäude sınd weıterhıin V O1I= Habgıer un: Ego1smus.
handen, hre Rückerstattung wırd VO den Geschädigten Selbsterhaltung und orge für sıch selbst, die das Streben
deshalb auch mı1t allem Nachdruck gefordert, S1€e trıtft nach persönlichem Eıgentum den (suütern der Erde
allerdings auf die Rechtsansprüche der gegenwartıgen antreıben, sollen sıch, den Impulsen der Nächstenliebe
Eıgentümer oder Besıtzer. Di1e Konflikte CENTZOgENES un: der Gerechtigkeıit tolgend, muıt Fürsorge-für andere
E1ıgentum und seıne Rückgabe gewınnen VO daher ine und Rücksicht auf das zemeınsame Leben verbinden.
besondere Schärte. Dıies macht auch begreitlıch, Darum sınd mıt dem Privateigentum nıcht 1Ur Rechte,
gerade dem Enteignungsunrecht 1nNe hervorgehobene sondern ebenso Pflichten, und War soz1ıale Pflichten, VOGI-

Autmerksamkeit geschenkt wiırd. Im Bereich VO Polıitik bunden Im Grundgesetz der Bundesrepublık Deutsch-
und Rechtsprechung 1St bereıits ersten Regelungen and 1St das Recht auf Eıgentum gewäahrleistet; zugleich 1St
gekommen, zuletzt 1m Urteil des Bundesverfassungsge- se1ın Gebrauch dem Wohl der Allgemeinheıt. verpflichtet.
richts VO April 1991 den Ente1ignungen der Jahre Dıie so7z1ale Pflichtigkeit 1St verschıeden Je nachdem, ob
1945—49 sıch Bedarfsgüter, Konsumgüter, Grund
Die Kıirchen können angesichts der unüberschaubaren und Boden, Wohnungen oder Produktionsmuittel
Vieltfalt komplizierter Sachverhalte und schwieriger handelt. Fur den Konsumgüterbereich beispielsweise
Rechtsabwägungen keıine detaıllierten Lösungsvorschläge esteht dıe Pflicht ZU „Mitteilen“, immer Menschen
für einzelne Fälle und Fallgruppen anbıeten. Diese 1n Not Sind. Der Gebrauch des Eıgentums Grund und
erarbeiten bleibt Aufgabe des Gesetzgebers, der Behörden Boden mMUu berücksichtigen, da{ß$ dieses Gut nıcht ViGIr-=

und der Gerichte. mehrbar 1St und alle Menschen zwingend auf angewl1e-
SC  . s1ınd. So 1St das Recht auf Privateigentum eın el
heıtsrecht, das 1mM Zusammenhang mıt den übriıgen rel-„Mıt dem Privateigentum siınd

Pflichten verbunden“ heitsrechten yesehen und dem Gemeinwohl zugeordnet
werden mMUu: In Fällen, iın denen das Gemeimwohl anders

Jesus hat sıch 1m Falle des Erbstreits der beıden Brüder nıcht gewahrt werden kann, 1St ın Verbindung miıt eıner
nıchtZ Richter oder Schlichter machen lassen. ber ANSCINCSSCHLCH Entschädigung auch die Enteignung
hat dem Konflikt auch nıcht geschwiegen, vielmehr möglıch und notwendig.
Leitlinien 1MmM Umgang mıt den (sütern dieser Erde T1N- Materielle (Csüter gewäahrleisten och nıcht eın gelingendes
Cn Die Kırchen können den Auseinandersetzungen Leben Das bedeutet nıcht, da{fß das Streben nach Eıgen-

ine Regelung des Enteignungsunrechts ebensowen12g 1D und WAar sowochl das Festhalten Eigentumsrech-
schweıgen. Es 1St hre Aufgabe, Z Überwindung VO ten als auch das Bemühen die jedererlangung O-

Verbitterung und Verteindung beizutragen und autf den 30l  I Eıgentums gleichgültig oder nebensächlich wırd,
aber verliert se1ıne außerste, namlıch lebensentscheiden-Frieden zwıschen den Menschen hıiınzuwirken, für den die

Gerechtigkeit 1ne grundlegende Voraussetzung 1St. DDem de Schärtfe. Dem entspricht dıe Mahnung des Apostels
sollen dıe Orıientierungspunkte dıenen, dıe 1m Tolgenden Paulus Derjenige, der kauft, soll sıch verhalten, „als
Abschnıtt enttaltet werden. wüuürde nıcht Eıgentümer, WCI sıch die elt ZUEMUÜT-ZG

S1e knüpfen Überzeugungen AT Verhältnis des Men- macht, als sS1Ee nıcht“ Korinther {%
schen den (Csütern der Erde un: spezıell 7A01 E1ıgentum
A} W1€ S1Ee sıch 1n der christlichen TIradıtion iın orofßer „Bemühen eiınen gerechtenÜbereinstimmung herausgebildet haben Ausgleich“Die Erde 1St mIiıt dem, W d>$ S1e enthält, für alle Menschen
bestimmt, damıt S1€ ıhre Bedürfnisse decken, hre Fähig- Die Bemühungen die Regelung VO Ente1ignungsun-
keıten entfalten un 1ın soliıdarıscher Verbundenheit mıt recht können davon ausgehen, da{fß nıcht 1n allen Fällen
den Mitmenschen un: dermMıtwelt das geme1n- wıderstreıtende Interessen bestehen un sıch für ine
SAaLLIC Wohl befördern. Keın Mensch darf VO der Nut- Lösung hinderlich auswirken. Wo ein Grundstück wel-
ZUNS der (suter der Erde ausgeschlossen werden; alle terhin verfügbar ıst, ohne da{fß anderen seinem Besıtz
mussen Zugang ıhnen haben oder der weıteren Nutzung gelegen 1St, amn die Rück-
Dıies bedeutet nıcht, da{ß 1m Blick auf die CGsuüter des pCI- vabe ohne Beeinträchtigung der Belange anderer erfolgen.
sönlıchen Bedarts oder auf Produktionsmuittel und auf Allenfalls Vertahrensschwierigkeiten wiıirken sıch hıer
Grund un: Boden prinzıpiell dem Gemeıineigentum der verzögernd oder hınderlich AUS

Vorzug VOTr dem Privateigentum gyegeben wiırd. Das bıblı- In der überwıegenden Zahl der Fälle sieht die Lage treıilıch
sche Gebot lautet: „Du sollst nıcht stehlen“ und schützt anders AaUuSs iıne Konfliktlösung, mıt der sıch alle Beteıilıg-

ten ohne welıteres abfinden können, 1St hıer kaum VOI=damıt auch das prıvate Eıgentum VOI unrechtmäfsiger
Aneıgnung. Die Erfahrung lehrt, da{fß Menschen mIıt stellbar. Um notwendiger 1St CS, Entscheidungen
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treffen, die wenı1gstens sSOWeılt W1e€e möglıch dem Prinzıp Erwerbs weıtgehend nıcht gegeben BCWESCH, wırd den
der Gerechtigkeit entsprechen: Gerechtigkeıit Men- damalıgen Umständen un den mıiıt ıhnen konfrontierten
schen herrscht, WeNnN die Grundrechte der Menschen ZES1- Menschen nıcht gerecht. Allerdings o1bt auch Fälle, ın
chert un dıe Angelegenheiten des gemeınsamen Lebens denen VO redlichen Erwerb des E1ıgentums nıcht SCSPrO-bestellt sınd, da{fß alle ıhnen zustiımmen können. Nur chen werden kann. Be]l nachgewiesener Unredlichkeit
können Verbitterung und Wut 1ın Grenzen gehalten, 1U  —+ mMu dieses Eıgentum zurückgegeben werden.
so:kann der öffentliche Frieden einıgermafsen vewahrt
werden. Das Bemühen eiınen gerechten Ausgleich Es o1bt Alteigentümer und iıhre Rechtsnachfolger,

denen ıhr Grundbesitz gCH tortbestehender oderkann auch den Verzicht auf Teıle oder 05 das Ganze
des Jjeweıligen Anspruchs einschließen. Um der Gerech- öffentlicher Interessen nıcht zurückgegeben wiırd. Ihnen

werden Verzichte abverlangt, die andere nıcht eistentıgkeıt und des Friedens willen 1St unerläfßßlich, solche brauchen. Wenn sıch hıerbeli Gemeimwohl OY1-Verluste ausschliefßlich mıt den inzwischen eingetretenen
schwerwiegenden tatsächlichen Veränderungen entierte Entscheidungen handelt, dann kommt darın dıe

sozıale Pflichtigkeıit des Eıgentums Zzu Ausdruck. S1ebegründen, nıcht 1aber den Anschein aufkommen las-
SCH, als werde der ursprünglıche Eıgentumsentzug besteht verbreıteter Ansıcht unabhängig davon,

ob sıch eın bescheidenes Grundstück oder orößerenachträglich gerechtfertigt. Unrecht mMUu der Betrof- Ländereıien handelt. i1ne Unterscheidung VO Eıgentumtenen wiıllen verade auch dann sıchtbar un unbezweiıtelt
leiben, WeNnNn ıhm ine wirkliche Wıedergutmachung einem kleineren oder orößeren Grundstück ware eben-

SOWwen1g tauglıch W1e€e dıe Unterscheidung VO' priıvatemnıcht tolgt und nıcht tolgen kann.
Die tolgenden nregungen sollen Orıjentierung für die Eıgentum und FKıgentum Produktionsmitteln. Es

kommt allein darauf A, ob gerade diese Fläche 1m öffent-Vermeıidung oder Schlichtung VO  z Kontliıktfällen bieten: lıchen Interesse verwendet werden soll; 1ın das Eıgen-Wo der Rückgabeforderung des Alteigentümers das
Interesse eınes zwıischenzeıtlichen Erwerbers un äl

UL des trüher Berechtigten zurückzukehren.
Nur be] einer kleineren Gruppe VO Anspruchsberechtig-wartıgen utzers entgegensteht, sınd dıe Belange des

gegenwärtıigen Besiıtzers besonders s nehmen. Für ten wırd das öftentliche Interesse der RückgabeN-
stehen. Daiß gerade iıhnen der Verzicht darauf zugemutetıh un: seiıne Angehörıgen geht einen wiıchtigen wırd, während andere wiıieder 1n hre E1ıgentümerrechteTeıl iıhrer Exıstenz. Zumeıst 1St diese Exıistenz 1n den Jah

TenNnN der DD  z ohnehin durch Beschränkungen und eingesetzt werden, wırd viele dieser Betroffenen verargern
und verbittern. uch WENN S1e mMIt der ıhr Verlan-Benachteiligungen beeinträchtigt worden, VO denen 1mM

westlichen Deutschland nıemand betroffen WAr. uch autf gCH getroffenen Entscheidung schwerlich versöhnen
se1ın dürften, MU: doch alles geschehen, das Ertorder-seıten der Alteigentümer sınd wichtige Belange wuürdi- N1S solcher Belastungen einsichtig machen. DazuSCH Die ME Sıtuation schafft die Möglıchkeıt, wıeder 1ın

Besıtz nehmen, W as als Heımat verlorengegangen War gehört schon, da{ß die Rückerstattung TenE dann abgelehnt
wiırd, WECINN die Nutzung des Grundbesitzes 1mM Allge-und ın manchen Fällen mıt der Geschichte der Famılie

auts ENSSTE verbunden 1ST. ber kommen dıe Anspruchs- meınınteresse eın ganz erhebliches Gewicht hat Der Vor-

berechtigten auf Rückgabe AaUuUs dem W esten Deutsch- Lal dieser Belange mulß, möglıchst auch für den Betrof-
tenen, einsehbar seIN. Allgemeine Vermögensınteressenlands, haben S1e ungeachtet eıner früheren

Bedrückung und Flucht in der Regel bereits 1ne 1mM Veer- der öffentlichen and reichen dafür nıcht AaUS, TYST recht
nıcht die Absıcht, staatlıche oder kommunale Grund-gleich miıt DDR-Bürgern günstıgere allgemeıine Lebenssi-

uation. Sosehr ıhnen auch die Tilgung des trüher stücke schonen und dafür auf die Inanspruchnahme
erlittenen Unrechts yeht S1Ee nehmen MIt dem Erstat- prıvater Flächen auszuweıchen.

Dıie Tatsache, da{ß dem Rückerstattungsanspruch ın dentungsanspruch Vermögensıinteressen einem egen-
stand wahr, den S1Ee Z Leben bıs dahın nıcht gebraucht hıer anstehenden Fällen nıcht entsprochen wırd, bringt

weder die Bekräftigung des ursprünglichen FEıgentums-haben und mIiıt dessen Wıedererlangung S1€ och VOTL kur-
7A0 eıt nıcht rechnen konnten. CENLIZUSS och die Absıcht eıner einseltigen Opferzuwel-
So stehen rechtliche Erwagungen un Gründe VO beiden SUNg Z Ausdruck. Der endgültige Eıgentumsverlust 1St

vielmehr das Ergebnis eıner Lage, die der umfangrel-Seiten her gegeneinander. Be1 ıhrer Abwägung 1St fra-
SCIL, W1€ dıe Folgen eıner Entscheidung aussehen würden, chen negatıven Hınterlassenschafrt der DDR yehört. Ihre

Bewaltigung macht unausweıchlıich, auch vıelen, dieinsbesondere, der schwerwiegendere Verlust einträte.
Vor diesem Hıntergrund 1St gesetzlicher Schutz des redli- durch das DDR-System geschädigt wurden, Abstriche
chen Erwerbers den Rückgabeanspruch des frühe- VO ıhren verständlichen Forderungen nach Wıedergut-

machung ZUZUMUTLES  3 Kıgentümers durchaus ANSCMCSSCH. Der Vorwurtf der
Unredlichkeit sollte nıcht vorschnell erhoben werden. Be]l Das oilt auch dort, die Stelle des verlorenen
der Beurteilung des Erwerbs mussen die seinerzeıtıgen Rechts eın Geldanspruch trıtt. Im Blick darauf haben der
Umstände berücksichtigt werden. Wer AaUus der vollen Gesetzgeber und alle FEınıgungswerk Beteıilıgten VO

Aufdeckung der übliıchen Praktiken des polıtıschen vornhereın Begrifte verwendet, die nıcht den m»ollen
Systems der ID  Z nachträglich den Schlufß zıeht, während Brysatz erlittenen Schadens lassen.
der DDR-Zeıt se1 dıe Möglichkeit elnes redlichen W o 1nNe „Entschädigung“ vorgesehen 1St, 1St weder



Dokumentation 56 /

G  - Preıise tür Grundstücke 1n den Bundesländerneinen Schadensersatz 1mM Wege der Wiıederherstellung des
alten Zustandes och den vollen Ausgleıich des Verlusts stark angestiegen, VQ allem 1n Grofstädten und ıhren
einschließlich des eNtIZANgENEN Gewıinns gedacht. 1el- Randbereichen. Eın Teıl der Grundstückseigentümer
mehr wird dıe Entschädigung W1€e auch ON LWa be] wiırd durch diese Entwicklung begünstigt, nıcht wenıge
der Entschädiıgung tür unschuldıg erlittene aft 1ne gewınnenobeträchtlichen Reichtum.
Mınderleistung yegenüber vollem Schadensersatz bedeu- Das verschärft die rage nach einer verechten Regelunge  5 1ıne weıtere Abstufung esteht den „Ausgleichs-
leistungen“ hın Diese folgen ın Grundlage un Umfang 1mM Verhältnis zwıschen denen, die Grundbesitz haben,

behalten oder zurückerhalten können, undIanderen,nıcht dem Ausmafß rechtsverletzender Eıngrifte, sondern dıe aut die Rückgabe verzichten oder Grundstücke her-sınd VO der Absıcht bestimmt, erlittene Nachteile durch
rechts- und soz1alstaatlıch begründete Hılfen mildern. ausgeben mussen. Die einen mussen sıch bestentfalls mıiıt

bescheidenen Entschädigungsbeträgen zufriedengeben,Wenn für das verlorene Eıgentum nıcht der volle Scha-
densersatz geleistet wiırd, hat dıes seınen Grund in der die anderen verfügen über csehr wertvolles E1ıgentum un

können be] seiınem Verkauf stattliıche Erlöse erzıielen.schwierigen wiırtschaftlichen und finanzıellen Gesamtla- Dıie CWONNECNECN Vermögensvorteıle kommen für alleC Wıe die tortbestehenden schwerwıiegenden wiırtschaft-
lichen und soz1ıalen Nachteıile für die Menschen 1ın den Beteiligten völlıg unerwartet und übersteigen welIlt das

Ma{iß dessen, W as trüher für möglıch gehalten wurde. S1eöstlıchen 1mM Vergleich den westlichen Bundesländern
zeıgen, bedart weıterhın orößter Anstrengungen und sınd alleinıge Konsequenz jener polıtıschen Veränderung,

die Inmen muıt dem sroßen (Gewıinn ıdeellenFınanzmauttel, mehr Gerechtigkeıit schaffen und der
staatsrechtlichen Eınıgung Deutschlands ıne wenı1gstens Lebenschancen und materıellen Verbesserungen auch

erhebliche Lasten mIt sıch yebracht hat Diese Lastenannähernde Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse folgen mussen über Verzichte und höhere Abgaben VO derlassen. Gemeinschaft finanzıert werden. Insotern kann be] erheb-dıe Mittel für dıe Lösung dieser oroßen Aufgabe iın lıchen Wertsteigerungen VO Grundbesitz ıne Lasten-absehbarer eıt aufgebracht werden können, 1St noch ausgleichsabgabe der begünstigten AUS Wel Gründen 1nungewiß. Hınzu kommt, da{ß$ deutsche Aufmerksamkeit
und Hılte, auch durch tinanzielle Unterstützung, ber das rwagung SEeEZORECN werden. S1e würde eiıner ZeWw1ssenN

Entlastung der Allgemeinheıit be] der Zahlung VO Ent-eıgene Land hınaus verstärkt den östlıchen und sudöstlı-
chen Nachbarn 1n Europa gelten mudfß, un WAar ohne da{ß schädıgungen und Ausgleichsbestimmungen tühren S1e

wuürde aber auch esonders orofße Begünstigungen der ındeswegen die Leistungen für viele weıt armere Länder 1n ıhren Rechten bestätigten Eıgentümer 1m Vergleichder Drıtten Welt gekürzt werden. denen, die iıhr Eıgentum nıcht zurückerhalten oder bısher
In dieser Lage können Staat und Gesellschaft der Bundes- besessene Grundstücke herausgeben mussen, mındern.
republık Deutschland gegenüber denjenıgen, die AUS den Der ıne solche Ausgleichsabgabe erhobene Fın-besonderen Gründen des Einzelfalls auf die Rückgabe
ihres Eıgentums 1m Bereich der ehemalıgen DD  Z VT1 - wand, ach jJahrzehntelanger polıtısch bedingter Benach-

teılıgung oder nach ebenso langem Verzicht auf die SINN-zichten mussen, OTE ın eingeschränktem alße für den
Verlust aufkommen. Entschädigungen und Ausgleichslei- volle Nutzung V@) Grundstücken wüuürden dıe Berechtig-
StUNgEN mussen allerdings der Öhe und der Dıfferenzie- ten ın den Bundesländern 11U zusätzliıch belastet,

während Eıgentümern 1m Westen Deutschlands alle Vor-
LUNS nach eın akzeptables Verhältnis A0 Verlust erken-
LE lassen. Darın, da{ß dıe Allgemeinheit der M

teıle verblieben, 1St AUS der Sıcht der Betroffenen begreif-
ıch 7u bedenken 1St aber, da{fß dıie orofßse und bısherBundesrepublık Deutschland diese Zahlungen aufbringt, ungelöste Aufgabe der Regelung VO E1ıgentumsverhält-erweIlst sıch die für die wirksame Förderung des Eını-

SUNSSPIOZCSSCS unerläfliche Solidarıtät MIt den unmuiıttel- nıssen Grundstücken sıch auf den Bereich der östliıchen
Bundesländer ezieht. Hıer mussen verechte und erträglı-bar Betroffenen. An ihr wuürde fehlen,; WECNN I1a  . die

ast der Entschädigungszahlungen allein den Bun- che Verhältnisse geschaffen werden. Hıer mussen aufßser-
desländern autbürden wurde. Sıe waren damıt offensicht- ordentlich orofße Geldsummen auch Z Regelung der

Eıgentumsverhältnısse, 1aber MS recht als wiırtschaftlicheıch überftfordert.
Von oroßer Bedeutung 1st allerdings, da{ß die gesetzlı- Hıltfe eingesetzt werden, die weıtgehend VO den Bürgern

der westlichen Bundesländer aufzubringen sınd. Insotfernchen Regelungen über Entschädigungs- und Ausgleichs-
leistungen bald getroffen werden. Mögen dıe vorgesehe- kann I1a  _ nıcht als abwegıg oder VO vornhereıin UuNgC-

recht bezeichnen, WEeEeNnNn das Bemühen einen vewıssenN  e} Zahlungen auch vielfach hınter den Erwartungen der Ausgleıich zwıischen den durch dıe Wertsteigerungen VOfrüheren Grundeigentümer zurückbleıben, schafft dıe
gesetzlıche Regelung doch Klarheit und kann helfen, den Grundstücken Begünstıigten und denjenıgen Menschen,

die auf Entschädigung verwıesen werden, auf den BereichBlick VO endgültig Verlorenen wenden un
Zukunftsaufgaben 1n Angriff nehmen. der östlıchen Bundesländer begrenzt wiırd. Dabe1 mMUu

darauft veachtet werden, ine Ausgleichsabgabe LUr bei
Vielfach sınd durch Öffnung VO Grenzen, durch esonderen Wertsteigerungen erheben und 1n ıhrer

regionales Wırtschaftswachstum und allgemeın durch dıe ohe ma{fsvoll aMNzZUSECLZCH, da{ß S1e beim Zahlungs-
Veränderung der polıtıschen Lage die Markt erzielba- pflichtigen nıcht Härten tführt
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Eıne erfoigversprechende Regulierung gegensätzlıcher auch MIt aufßerster Kraft un oröfßster Sorgfalt nıcht über-

Interessen könnte 1ın eıner Reihe VO Fällen auch darın l1e- wınden lassen.
SCIL, da{ß iın dem Streıit 7zwiıischen trüherem Eıgentümer un: Tle Beteiliıgten sollten sıch eshalb VO vornhereın
vegenwartıg Berechtigtem nıcht 1ıne Entscheidung dıe Einsıcht bemühen, da{ß eın ZEW1SSES Ma{ß nıcht 11UT

ZUZUNSTIEN der eiınen und auf Kosten der anderen Seıite empfundenem, sondern auch wirklichem Unrecht VETI-

herbeigeführt, sondern da{ß iıne geregelte Nutzung des me1dbar Jleiben wiırd. Ö1e dürfen arüber nıcht verbıittern
E1igentums durch beide zustande gebracht wiırd. IDE oder daran zerbrechen. Sıe mogen bedenken, da
mu{fte keıne Verlierer geben, WE zwıischen dem dıe Regelung der Rechtsverhältnisse materıellen
ftrüheren Eıgentümer und dem heutigen Nutzer elnes (Gsuütern nach eıner notvollen eıt yeht, ın der zahllose
Grundstücks e1in Verhältnis rechtswirksam vereinbart Menschen hre beruflichen Chancen, ihre Freiheıt, ıhre
werden könnte, das beıide Belange 7zumındest teilweıise Gesundheıt un:Oıhr Leben verloren haben, ohne da{fß
wahrt. sıch dabel langfristige Wohnrechte, dafür auch 1Ur annähernd eın ANSCIMNECSSCHCI Ausgleich

enkbar ware.Erbbaurechte, Rechtsgemeinschaften oder anderes
handelt, kann hıer dahıngestellt Jeıiben. Wer VOT solchem Hintergrund die Grenzen der Suche
Entscheidend iSt, da Beteıilıgte, Behörden und Gerichte nach Gerechtigkeıt VO vornhereın 1n Betracht zıeht,
die Chance nıcht UNgeENUTLZL lassen, Gegner Partnern ewahrt sıch selbst VOT übersteigerten und unertüllbaren
machen und ıhnen lang anhaltenden Streıt und Bıtternis Erwartungen. Er sollte auch der Einsıcht kommen, da{ß

Entsprechendes oilt für diejenıgen Konflikt- dıe vleiche Ungewißheit über künftige Rechtsentschei-
tälle, be] denen öffentliche Interessen eıner Rückgabe des dungen autf dem lastet, der 1mM konkreten Interessenkon-
ENILZOZENECN Eıgentums 1m Wege stehen. t]lıkt seın Rechtsgegner 1St. So sollte Verständnis für die

Lage des jeweıls anderen, für seın verletztes Rechtsemp-
tfinden und se1ıne Zukunftssorgen wachsen un 1mM KOnNn-„Keıne unertüllbaren Erwartungen“ flıkt einem sachlichen un möglıchst auch schonungs-

Bei allem Bemühen gerechte Regelungen sollte sich vollen Umgang mıteinander tführen Wenn dem Verständ-
nıemand der Einsicht verschliefßen, da{fß rundum befriedi- nN1Ss dann auch noch die Verständigung der Gegner tolgt,
yende Lösungen nıcht erreicht werden können. Die Aus- sınd Ergebnisse möglıch, deren befriedende Wırkung VO

wırkungen VO über vierz1g Jahren besonderer polıtischer Entscheidungen behördlicher und gerichtlicher Instanzen
Entwicklung lassen sıch nıcht beseıitigen, die eingetrete- allein nıcht erreicht werden könnte, und werden räf-
MC Veränderungen nıcht ungeschehen machen. Die frel, sıch dem Autbau des (Gemeinwesens zuzuwenden

un: sıch gemeınsam für die Wohltfahrt aller einzusetzen.Suche nach Gerechtigkeıit stOfßst 1er Grenzen, dıe sıch

Es geht nıcht hne C111n ethisches Fundament
Zur Diıskussion ber das Verhältnis VO Ethik und Okonomie

zwischen Max Weber bzw Werner Sombart und Heın-Wirtschaftsethik ıst Z  S eıt durchaus U Aber TO1E
aırd der ethische Anspruch wirtschaftlich relevant? Wıe rıch Pesch hat deutlich werden lassen, da{fß Humanwiıssen-
lassen siıch ökonomische Effizienz und sıttlıche Verant- schaften 1mM allgemeınen un: damıt auch die Wıiırtschafts-
'LUOT[%?Zg zusammenbringen® Franz Furger, Professor für wıssenschaften Nn1€e 1m 1nn der physiıkalischen Naturwıs-
Christliche Sozıalwissenschaften In Münster, sıch ım senschafrt „wertfreı“ se1ın können. Wert- und
folgenden Beıtrag brıtisch mıb Ansdtzen auseinander, dıe Zielvorstellungen yehören ıhrem eigentlıchen Bestand
1Ine Obkbonomik-inhärente Wıirtschaftsethik —Dertkreien Für un:! bestimmen Prioritäten ebenso Ww1e€e dıie Zulassung VO

SZE ıst Fthik ıIn der Wırtschaft nıcht 2INnNe rage subjektiver Voraussetzungen un: Folgen. Die zunehmenden interna-
Motivatıon, sondern der möglıichst störungsfreien Entfal- tionalen wirtschaftlichen Ungleichgewichte mIıt dem tfür
LUNG der Marktkräfte mML den entsprechenden Rahmenbe- den Weltfrieden bedrohlichen, wachsenden Nord-Süd-
dıngungen. Furger dagegen die T’hese, dafß dıe Wırt- Geftälle SOWIEe die zlobale, für dıe Menschheit existenzZge-
schaftstheorıe VDOTYT PINETYT Analyse wirtschaftlicher Prozesse tährdende Umweltbelastung durch dıe technologisch-
auf ıhre optımale Funktionalıtät dıe menschliche Person ın industrielle Produktion und Ressourcennutzung 1efern
ıhrer Würde als jeder wirtschaftlichen Überlegung OYALUS- dazu die empirıischen Belege. Zudem haben die soz1alen
liegendes Krıterium annehmen mu Menschenrechte, W1€ S1Ee in der NO-Charta VO 1948

testgelegt wurden un über die europäische Sozialcharta
Der 50S Posıtivismusstreıt zwischen Hans Albert VO 1961 für deren Sıgnatarstaaten 0 völkerrechtlich
un: Jürgen Habermas In den /0er Jahren zut W1€e einklagbare Verbindlichkeit erlangten, der treien ökono-
Antang des Jahrhunderts der Werturteilsstreit esonders miıschen Tätıgkeit des Menschen verpflichtende Rahmen-


